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1. Kon su lat Wesen.

Seine Majestät der Kaiser haben im Namen des Reichs den bisherigen Konsul in Serajevo, von Oertzen,
zum Konsul in Hävre de Grace zu ernennen geruht.

Den zum Deputy-Konsul der Vereinigten Staaten von Amerika in Barmen ernannten Herrn Richard
E. Jahn ist das Exequatur Namens des Reichs ertheilt worden.

2. Kolonial— Wesen.
Auf Grund des §. 2 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete (Reichs-
Gesetzbl. 1888 S. 75),ist dem Königlich preußischen Gerichts-Assessor Mellien zu Herbertshöh im Bismarck-
archipel die Ermächtigung zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erster Instanz im Schutzgebiete der Neu-
Guinea-Kompagnie ertheilt worden. Gleichzeitig ist demselben auf Grund des §. 4 des genannten Gesetzes,
sowie auf Grund des Reichsgesetzes, betreffend die Eheschließung und die Beurkundung des Personen-
standes von Reichsangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 (Bundes-Gesetzbl. S. 599) für seinePerson und für die Dauer seiner Thätigkeit im Sa eehaietd die allgemeine Ermächtigung ertheilt worden,
im Bismarckarchipel bezüglich aller Personen, die nicht Eingeborene sind, bürgerlich gültige Eheschließungen
vorzunehmen und Geburten, Heirathen und Sterbefälle derselben zu beurkunden. Die gleiche Befugniß
ist ihm für Kaiser Wilhelmsland in Behinderungsfällen des dortigen Standesbeamten übertragen worden.
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